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Bürgermeisteramt Eberhardzell 
Bürgermeisteramt Eberhardzell  Burgstraße 2  88436 Eberhardzell Susanne Brauchle, Hauptamt 
 Burgstraße 2 
_________________________ 88436 Eberhardzell 
_________________________ Tel.:     07355/9300-18 
_________________________ Fax:     07355/9300-40 
 E-Mail: sbrauchle@eberhardzell.de 
 Web:    www.eberhardzell.de 
 
 ________________________ 
 
 
Anschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Eberhardzell 
Ihr Baugesuch ________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir sind über Ihr geplantes Bauvorhaben benachrichtigt worden und möchten Sie über Ihren 
benötigten Wasserhausanschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde 
Eberhardzell informieren. 
 
Grundlage für die Planung, Bemessung, Erstellung, Erweiterung und Änderung eines 
Hausanschlusses ist die Satzung über den „Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser“ (Wasserversorgungssatzung – WVS) der Gemeinde 
Eberhardzell. 
 
Für die Erstellung, Erweiterung, Erneuerung und Änderung ist nach (§ 13 WVS) ein Anschlussantrag 
bei Gemeinde Eberhardzell zu stellen. Dieser hat zumindest zu enthalten 
 

• Einen Lageplan nebst Beschreibung der Maßnahme 
• Name des Installateurunternehmens 
• Beschreibung besonderer Einrichtungen 

 
Die Gemeinde Eberhardzell liefert Ihnen bis zur ersten Hauptabsperreinrichtung (§ 14 Abs. 1 WVS) 
Trinkwasser nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik 
mit dem für den üblichen Bedarf benötigten Druck (§ 6 WVS).  
 
Der Hausanschluss steht im Eigentum der Gemeinde und wird aussschließlich von der Gemeinde 
hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt (§ 14 Abs. 1 WVS). 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Brauchle gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
1 x Anschlussantrag an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen nach § 13 Wasserversorgungssatzung WVS  
1 x Technische Anschlussbedingungen (Wasserversorgungssatzung – WVS) für den Anschluss an das Trinkwassernetz der 
Gemeinde Eberhardzell 
1 x Antrag auf Bauwasserzähler nach § 8 Abs. 3 Wasserversorgungssatzung WVS 
1 x Antrag Inbetriebsetzung 
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